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Quferatc 20 ßt§. per einfpaltige ^etitjeile, bet gröberen Auftragen
entfpredjeitben Stabatt.
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^crû unit«;, tu cl'rn.

©eHierbcucrbnub Safe!, 3n
einem 3W"lar wirb ben ©e=
roerbetreibenben ^3a[et§ bie

Stitteilung gemacht, bafj bet
ehemalige |ianbroerfer= unb
©emerbeoerein fief) in einen

©eroerbeoerbanb umgewanbelt babe. Sal 3Wular trägt
bie Unterfchrift non Sationalrat Stürp^lucf all ißrä=
fibent bei netten Berbanbel. lieber bie Sotmenbigfeit
eine! engeren 3ufammenfchluffel läfjt fid) bal 3irfular
unter anberem roie folgt aul: „©§ foil eine Drganifation
33la^ greifen, welche el ermöglicht, foroof)! bie ^nter
effen ber gefamten Berufljweige all aud) bie bel ein=

jelnen ©efdjäftlmannel p oerteibigen."

©enatt präjifierte ißrogrammpuntte enthält bal $h>
fular noch nid)t. Bafelftabt befit)t nnn brei gewerbliche
Bereinigungen : ben allgemeinen Steifteroerbanb bel Bau=

hanbroerfl, bie ©eftion Bafel ber ©chroeiprifdjen @e=

roerbepartei, melthe oor allem ben gemeinfd)aftlichen
SSareneinfauf unb ben Sfantpf gegen bie ftonfumoereine
auf ihre ffahnt gcfchriebett hat, unb ben neugegrünbeten
©eroerbeoerbanb, ber mehr allgemeine 3tele oerfolgt.

©larncr fnntonalar Sßagnermeifteroerbanb. Borte^ten
©onntag fanb in Stoliii eine orbentlidp Berfatnmlung
bei SÖagnermeifteroereinl ftatt. 3a£)Ireirf) fanben fid)

bie „Strummholjer" bel Jîantonl ©larul bafelbft ein,
um bei ernften Serfpnblungen bal Battb ber 3ufamnten=
gehörigfeit enger p fd^lie^en. Unter anberen wichtigen
ißerhattblitngen tourbe auch aon einer ©eite bie forage

aufgegriffen, roie bem unftnitigen fpoljganten ein
•jpemmfchul) gelegt toerben tonnte, bamit auch ben ftetl
fteigenben fplpreifen enblid) ein Stiegel geflogen mürbe.
Sie Silfuffion hat inbel nodh feinen reifen Befd)lufj
gepitigt nnb el toirb biefe wichtige Staterie noch einel
weiteren ©tubiuml bebürfen. ferner foil fich ber Bor=
ftanb Stühe geben, baff aud) in ben 9tacf)barbeprfen
Starch ©after gleiche Berbänbe inl Heben gerufen
werben, um ben im Unterlanb roofpenben Berbanbl»
fotlegen bie Surchführung ihrer ^PffidE)icn gegenüber bent
Bereine p erleichtern, ©iner freunblichen ©inlabung
pnt Beitrttt in ben Berbanb fantonaler ©eroerbeoereine
fann pr 3^1 aul oerfchiebenen ©rünben feine golge
gegeben werben. Sie nädjfte $rühlingloerfammlung foil
in ©chtoanben ftattfinben.

©d)tuicbe=, Schlöffet» unb SÖagncrmciftcmrbauö bei
Beprfcl Steilen, ©onntag ben 28. Dftober tagten im
Stotel ptn „fiötoen" in Steilen, 39 Stann ftarf, burd)
3irfular eingelaben, bie ©d)miebe=, ©c^loffer= unb SBagner»
meifter. Ser burd) bie Boroerfammlung in ©täfa all
prooiforifd)er Borfitpnbe gewählte fpr. ©emeinbepräfibent
©ottfrieb ^unj in Uetifon eröffnete bie Berfammlttng
unb leitete biefelbe. Stile 39 Slnroefenben gaben ihre
3uftimmung pr ©rünbung einel Berbanbel unb ihre
Beitrittlerfiärung ab, unb würbe baraufhin ber Borftanb
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Uerbandsmesen.

Gewcrbevcrband Basel. In
einem Zirkular wird den Ge-
werbetreibenden Basels die

Mitteilung gemacht, daß der
ehemalige Handwerker- und
Gewerbeverein sich in einen

Gewerbeverband umgewandelt habe. Das Zirkular trägt
die Unterschrift von Nationalrat E. Müry-Fluck als Prä-
sident des neuen Verbandes. Ueber die Notwendigkeit
eines engeren Zusammenschlusses läßt sich das Zirkular
unter anderem wie folgt ausi „Es soll eine Organisation
Platz greifen, welche es ermöglicht, sowohl die Inter
essen der gesamten Berufszweige als auch die des ein-
zelnen Geschäftsmannes zu verteidigen."

Genau präzisierte Programmpunkte enthält das Zir-
kular noch nicht. Baselstadt besitzt nun drei gewerbliche
Vereinigungen i den allgemeinen Meisterverband des Bau-
Handwerks, die Sektion Basel der Schweizerischen Ge-

werbepartei, welche vor allem den gemeinschaftlichen
Wareneinkaus und den Kampf gegen die Konsumvereine
auf ihre Fahne geschrieben hat, und den neugegründeten
Gewerbeverband, der mehr allgemeine Ziele verfolgt.

Glarncr kantonalar Wagncrmcistcrvcrband. Vorletzten
Sonntag fand in Mollis eine ordentliche Versammlung
des Wagnermeistervereins statt. Zahlreich fanden sich

die „Krummholzer" des Kantons Glarus daselbst ein,
um bei ernsten Verhandlungen das Band der Zusammen-
geHörigkeit enger zu schließen. Unter anderen wichtigen
Verhandlungen wurde auch von einer Seite die Frage
aufgegriffen, wie dem unsinnigen Holz ganten ein

Hemmschuh gelegt iverden könnte, damit auch den stets
steigenden Holzpreisen endlich ein Riegel gestoßen -würde.
Die Diskussion hat indes noch keinen reifen Beschluß
gezeitigt und es wird diese wichtige Materie noch eines
weiteren Studiums bedürfen. Ferner soll sich der Vor-
stand Mühe geben, daß auch in den Nachbarbezirken
March und Gaster gleiche Verbände ins kleben gerufen
werden, um den im Unterland wohnenden Verbands-
kollegen die Durchführung ihrer Pflichten gegenüber dem
Vereine zu erleichtern. Einer freundlichen Einladung
zum Beitritt in den Verband kantonaler Gewerbevereine
kann zur Zeit aus verschiedenen Gründen keine Folge
gegeben werden. Die nächste Frühlingsversammlung soll
in Schwanden stattfinden.

Schmiede-, Schlosser- und Wagnermeisterverband des

Bezirkes Meilen. Sonntag den 28. Oktober tagten im
Hotel zum „Löwen" in Meilen, 89 Mann stark, durch
Zirkular eingeladen, die Schmiede-, Schlosser- und Wagner-
meister. Der durch die Vorversammlung in Stäfa als
provisorischer Vorsitzende gewählte Hr. Gemeindepräsident
Gottfried Kunz in Uetikon eröffnete die Versammlung
und leitete dieselbe. Alle 89 Anwesenden gaben ihre
Zustimmung zur Gründung eines Verbandes und ihre
Beitrittserklärung ab, und wurde daraufhin der Vorstand
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beftellt aus ben Herren: Alfreb ftunz, ©cßmiebmeifter,
Wänneborf, als tßräfibent; Allmenbinger, SBagnermeifter,
ÄüSnacßt, als Sßizepräftbent; Bochmann, ©cßloffermeifier,
.ffombrecßtifon, als Aftuar; £eußer, ©cßmiebmeifter,
©täfa, als Quäftor. AIS Beifißer mürben geroäßlt bie

fetten: Sattmann, ©cßmiebmeifter, ©rlenbacß; fpeer,
ÜBagnermeifter, 3umifon, ">'t> ©rimm, SBagnermeifier,
Detroit. ®em neu gewählten Borftanb rourben oier
roeitere Witg lieber jur Ausarbeitung ber Statuten bei=

qegeben, nämlicß bie Herren ©oitfrieb föunz, ©einrieb,
Itétifon; Bollenroeiber, ©eßmieb, ©rlenbacß; ABunberli,
©dßloffer, Wänneborf, unb ©eßmib, SBagner, Weiten.
Wögen nun bie bem Berbanbe nocß ferne fteßenben
Kollegen bis zur näcßfien Berfammtuug, an roelcßer bie
Statuten geprüft unb genehmigt roerben, ebenfalls ißren
beitritt erflären, benn nur ©inigfeit madjt ftarf!

®er Sd)micöcmcifterucrein Sil unb Umgebung t>ielt
feine orbentlicße fpauptoerfammlung in ber „Mone" in
Jtaroil ab ; anroefenb roaren jirta 40 Witglieber — alles
richtige ©eßmiebenaturen. 3" feinem ©röffnungSroorte
roieS ber Sfßräfibent, fperr ©ifenring, auf bie 9fotroenbig=
feit einer feften Drganifation auef) im Meinmeifierftanbe
t)in. 'Sie Beßanblmtg ber Straftanbenlifie naßm jiemlicf)
ciel 3eit in Anfprucß; bei Befprecßung beS einßeitlicßen
tarifes rourbe betont, baß infolge fortroäßrenben Auf=
fcßlageS ber ^Rohmaterialien unb roegen ©rßößung ber
Arbeitslöhne ber neue ïarif unbebingt eingehalten roerben
müffe, im Qntereffe beS einzelnen, roie ber gefamten
Branche.

$err tRecßtSanroalt SBeber in Dberujroil referierte
fobann über baS neue SeßrlingSgefeß. @r rühmte, roaS

ju rühmen roar unb tabelte, roaS $u tabeln ift. ©anz

.=3eitung („ÜJteifterblatt") Ar. 34

richtig hat oor einigen Sßocßen ein f>anbroerfSmeifter im
„Sagblatt" bemerft, baß an oerfeßiebenen Beftimmungen
Anfioß ju nehmen fei, fo an Art. 7, ber jroar gut ge*
meint ift, in ber ißrajiS aber eine große Ungleichheit
ber Ausführung mit fiel) bringt. ®er ©cßreiber biefer
feilen hat fchon oerfeßiebene Seßrlinge gehabt; bei man=
chen hat er erfahren, baff fie bie ©üte beS WeifierS
öfters mißbrauchen, ffft bann baS Waß oolt, fo fann
feßen einmal eine Ohrfeige abfallen, roorauf bann ge=

flagt roirb roegen inhumaner Beßanblung. ®ie gefeßließe

Oberinftanj gibt bann aber eher bem Mager recf»t, als
bem Seßrmeifter.

AIS befonberS anftößig bezeichnete ber IRebner ben
Art. 10 beS ©ntrourfeS, bemjufolge ber Sehrling nur ju
jehn ©tunben Arbeit per Sag angehalten roerben fann,
inbegriffen ©cßule. Wit bem Qeßnftunbentag für Seßr=

linge roäre ber geßnftunbentag überhaupt, für baS ganze
©efchäft, befiegelt, auch auf bem Sanbe, rooju bie Mein=
meifter bei ber heutigen Äonfurrenj foroiefo nießt §anb
bieten fönnten. 3BaS ift für einen jungen Wer.fcßen für
Seib unb ©eele gefaßrbringenber : längere Arbeitszeit
ober ju oiel Freizeit?

9tacß ©cßluß beS BortrageS rourbe fotgenber Antrag
beS früheren ißräfibenten einftimmig angenommen:

Qnfofern ber ©roße Bat ben ©ntrourf nießt abänbert,
namentlich auch mit Bezug auf Artifel 10, fo roirb ber
Serein mit anberen BerufSoerbänben fid) gegen baS

©efeß erflären.

©emerbciuufecu fürtet) unb tBiutertßur. ®ie $urp
für Beurteilung ber eingegangenen Arbeiten ber 26.
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bestellt aus den Herrern Alfred Kunz, Schmiedmeister,
Männedorf, als Präsident; Allmendinger, Wagnermeister,
Küsnacht, als Vizepräsident; Bachmann, Schlossermeister,
Hombrechtikon, als Aktuar; Heußer, Schmiedmeister,
Stäfa, als Quästor. Als Beisitzer wurden gewählt die

Herren: Lattmann, Schmiedmeister, Erlenbach; Heer,
Wagnermeister, Zumikon, und Grimm, Wagnermeister,
Oetwil. Dem neu gewählten Vorstand wurden vier
weitere Mitglieder zur Ausarbeitung der Statuten bei-
gegeben, nämlich die Herren Gottfried Kunz, Schmied,
Uetikon; Vollenweider, Schmied, Erlenbach; Wunderst,
Schlosser, Männedorf, und Schmid, Wagner, Meilen.
Mögen nun die dem Verbände noch ferne stehenden
Kollegen bis zur nächsten Versammlung, an welcher die
Statuten geprüft und genehmigt werden, ebenfalls ihren
Beitritt erklären, denn nur Einigkeit macht stark!

Der Schmiedemeistervcrein Wil und Umgebung hielt
seine ordentliche Hauptversammlung in der „Krone" in
Flawil ab! anwesend waren zirka 40 Mitglieder — alles
richtige Schmiedenaturen. In seinem Eröffnungsworte
wies der Präsident, Herr Eisenring, aus die Notwendig-
keit einer festen Organisation auch im Kleinmeisterstande
hin. Die Behandlung der Traktandenliste nahm ziemlich
viel Zeit in Anspruch; bei Besprechung des einheitlichen
Tarifes wurde betont, daß infolge fortwährenden Auf-
schlages der Rohmaterialien und wegen Erhöhung der
Arbeitslöhne der neue Tarif unbedingt eingehalten werden
müsse, im Interesse des einzelnen, wie der gesamten
Branche.

Herr Rechtsanwalt Weber in Oberuzwil referierte
sodann über das neue Lehrlingsgesetz. Er rühmte, was
zu rühmen war und tadelte, was zu tadeln ist. Ganz

.-Zeitung ; „Meisterblatt") Nr. 34

richtig hat vor einigen Wochen ein Handwerksmeister im
„Tagblatt" bemerkt, daß an verschiedenen Bestimmungen
Anstoß zu nehmen sei, so an Art. 7, der zwar gut ge-
meint ist, in der Praxis aber eine große Ungleichheit
der Ausführung mit sich bringt. Der Schreiber dieser
Zeilen hat schon verschiedene Lehrlinge gehabt; bei man-
chen hat er erfahren, daß sie die Güte des Meisters
öfters mißbrauchen. Ist dann das Maß voll, so kann
schon einmal eine Ohrfeige abfallen, worauf dann ge-

klagt wird wegen inhumaner Behandlung. Die gesetzliche

Oberinstanz gibt dann aber eher dem Kläger recht, als
dem Lehrmeister.

Als besonders anstößig bezeichnete der Redner den
Art. 10 des Entwurfes, demzufolge der Lehrling nur zu
zehn Stunden Arbeit per Tag angehalten werden kann,
inbegrisfen Schule. Mit dem Zehnstundentag für Lehr-
linge wäre der Zehnstundentag überhaupt, für das ganze
Geschäft, besiegelt, auch auf dem Lande, wozu die Klein-
meister bei der heutigen Konkurrenz sowieso nicht Hand
bieten könnten. Was ist für einen jungen Menschen für
Leib und Seele gefahrbringender! längere Arbeitszeit
oder zu viel Freizeit?

Nach Schluß des Vortrages wurde folgender Antrag
des früheren Präsidenten einstimmig angenommen!

Insofern der Große Rat den Entwurf nicht abändert,
namentlich auch mit Bezug auf Artikel 10, so wird der
Verein mit anderen Berufsverbänden sich gegen das
Gesetz erklären.

Uerschiedeîtes»
Geiverbemusecn Zürich und Wintcrthur. Die Jury

für Beurteilung der eingegangenen Arbeiten der 26.
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